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trittë bei mit freiem äRagiteftumchlorib angereicherten
SBafferi erhöht rourbe. .fpeute hält man ein @infct)Iäm
men bei Betonë mit SRagnefiumojpb fur bai
befte Littel, um bem ÜRagnefiumchlorib ben 3«tritt gu
ben ©ifenteilen gu oerfchlie^en. SBefentlidj ift unb bleibt,
bafj forooljl Betontragroerl, mie ©teinholgmaffe fetbft,
einer möglichft langen Srodnumg überlaffen
bleiben. Sr. ©rün empfiehlt einen roafferbicljten Auftrag,
in ©eftalt einei Afphattanftricljeg auf ben Beton cor
Aufbringen bei ©teinholgeê, boct) mirb fperburcf) ein
©leiten ber ©teinholgmaffe begünftigt. hiergegen fann
mit einer Befanbung abgeholfen merben, roie ich fr®

mit ©rfolg mehrfach ausführen lief}.- Bon feiten bei
BerbanbeS beutfdjer ©teinlfolgfabriEanten mirb bei fpohl»
ftein» unb BimSbetonbeden ali Unterlage unter bai
©teinholg eine minbefteni 5 cm ftarfe 93etonfdE)u^f(f)ic£)t,
nicht magerer ali 1 : 3, geforbert. ©inige ffirmen for»
bern fogar über ben ©ifeneinlagen eine Sedung mit
Beton oon nicht unter 8 cm, aüerbtngi unter ©tnrecfp
nung bei konftruïtionSbetong. QebenfaHi ift bei beab»

fichtigter Aufbringung oon Sin oleum bie gröfjte Bor»
ficht am Blatte, roährenb bei SBegfaH beifelben bie ©e=

fahren erheblich geringer finb, roie übereinftimmenb alle
©rfahrungen beftätigen.

Die Bodenpreisbiläung
in der Stadt Zürich.

S)aS ftatiftifche Amt ber ©tabt ^iirtc^ hat fi<h in
feinem 29. £jeft ber „©tatiftiE ber ©labt gürid)" u. a.
auch mit ber „©runörentenbilbung" befafct, roobei ei
aber ohne roeitereg bie Bobenroertbilbung meint. Aug
bem ben ©teuerbehörben entliehenen SKaterial leitete
cg nach beffen fiattftifcher Bearbeitung ben burd)aug
richtigen ©ah, ab, „bah ber ftäbtifdje Bobenroert mit
ber Baubichtigfeit gunimmt, bah aber innerhalb ber
©ebiete mit gleicher Bauroeife bie örtliche ©ntfernung
bom ©tabtgentrum unb bie lanbfchaftliche Sage aug*
fchlaggebenb für bie SBertbilbung beg BobenS roerben."
Siefe ffeftftellung bedt fich im wefentlichen mit ben

Shorten unferer alten ©ogialöEonomen : Se größer ber

©rtrag beg Bobeng, um fo giöfjer bie ©runbrente unb
bamit beg Bobenroerteg, ber fich auS ber kapitalifierung
ber ©runbrente ergibt. @3 foil nun im roeitern roeber

bon ©rnith noch bon Aicarbo bie Aebe fein, fonbern
gang einfach bas bom ©tatiftifchen Amte ber ©tabt
Rurich gefiederte unb gufammengeftetlte SRaterial ber
Bobenpreife einer nähern Betrachtung untergogen roerben.

$unächft fei einmal barauf igngeroiefen, bah bie

Bobenpreife in ber Altftabt bon benen in ben übrigen
©tabtEreifen auffaüenb ftarE abroeichen. ©o beträgt ber
burchfchnittliche Bobenroert bebauter Siegenfehaften, ber
fich als Unterfchteb groifchen ©teuerroert unb Berfid)e=
runggroert ergibt, in ber Altftabt für ben Quabrat»
meter 244 ffr., roährenb er in ben übriaen ©tabt»
Ereifen groifdien 38 unb 8 ffr. fdpoanEt. Sah in ber

Altftabt ein Quabratmeter Bobenfläche fo hoch gu ftehen
lommt, ift bnrdjaug nicht berrounberlich, roenn man
bebenlt, bah in lester .geit un ber Bahnhofftrahe für
ben Quabratmeter big gu 5000 ffr. begal)lt roorben fittb.
©olche greife finb bei uns aüerbingS nur im engften
©efchäftggentrum möglich, rou fich bie 28ohnE)äufer in
bie mobernften ®efä)äftgbauten berroanbelt haben. Ser
größte ©rtrag einer Siegenfcpaft Iaht fid) eben nur im
©efchäftSgentrum erreichen, too bie ©runöfläche möglichft
ftart auggenüfjt roirb. Schon in ber Altftabt geigt fich

beutlich ber Unterfchteb groifchen 3Bohngrunbftüden, @e=

fchäftShäufern unb folgen gemifchten ©haraEterg. Sie
höchften Bobenpreife entfallen hier erroartungggemäh

auf bie neu angelegten ©efchäftSbiertel. ©o betrug
nach ben Tabellen beg ©tatiftifchen Amteg ber burch=

hhnittliche Bobenroert für ben Quabratmeter im SaE)te

1916 an ber Bahnhofftrahe 954 ffr., an ber ©chü|en=
gaffe 839 ffr., ffraumünfterftrahe 639 ffr., Sinthefcher-
gaffe 500 ffr., ©djroeigergaffe 445 ffr., Ufteriftrahe 400 ffr.
Sn ben engern, gum Seil noch ntit altertümlichen
Käufern befehlen ©äffen, roo aber tro|bem ein reget
Berfehr Ejerrfc^t, laffen ftd) immerhin noch berl)ättni§=
mäfstg t)oèie Bobenpreife ergielen. @o betrug ber burdp
fchnittlidhe Bobenroert für ben Quabratmeter an ber

Sßarftgaffe 570 ffr., am SRünfierljof 550 ffr., ©trehl»
gaffe 466 ffr., ©torchengaffe 400 ffr., Aieberborf 346

ffranEen. AuffaQenb Eiern ift bagegen ber Bobenpreiê
in ben immer noch gentrat gelegenen, aber engen unb

berfehrgärmeren ©trafjen unb ©äffen roie kirchgaffe,
roo er nur noch 96 ffr. beträgt, ober ©eitergraben 91 ffr.,
Dberborf 80 ffr., AeumarEt 76 ffr., Untere gäune 5ß

ffranfen. Qhne bag ©ebiet ber Altftabt gu oerlaffen,
erfehen roir fd^on au§ btefen roenigen Rahlen, bah mebet
bie Bobenteilung noch ber SOBert ber Bauten für bie

Bobenroertbitbung auSfchlaggebenb ift, fonbern bie Ber»

fehrglage mit ihren roirtfdhaftlidjen Borgügen. Sie
Heineren, foeben genannten ©trahen unb ©äffen bilben

hiefür ein lehrreidjeg Beifpiel. ge entfernter unb abge»

legener bie ©trahen bon bem Berfehrggentrum finb,
um fo mehr nimmt in ber Aegel ber Bobenroert ab,

3n ber abfeitg liegenben Unteren gäune, an ber Aeu»

ftabtgaffe unb an ber Srittligaffe mit ihrem borroiegenben
ober faft augfchliehtichen SBohncharaEter erreicht ber

Boben nur noch einen geringen Bruchteil beg Surd)»
fchnittgroerteg ber BetEehrg» unb ©efchäftgftrahen.

©tarfe Abftufung erfahren ferner bie Bobenroerte
bur<h bie Baugonen. $iefe Baugonen regeln be=

fanntlich bie maximale Augnü|ung beg Baugelänbe?.
3h^e heute geltenben gefe|lichen Beftiinmungen finben
fich im „kantonalen Baugefeh für Qrtfchaften mit
ftäbtifchen Berhältniffen" bom 23. April 1893 unb in
ben „Borfchriften für bie offene Bebauung" bom 29.

September 1912. AuffaHenb ift nun, bah ber Quabrat«
meterpreig im ©ebiete ber gefdjloffenen Bebauung burdp
fchnittlich 70 ffr. beträgt^ roährenb er gleich
offenen Baugone I auf 25 ffr. finft unb feinen Sief»

ftanb in ber offenen Baugone II mit 17 ffr. erreicht.
9tur fdjon aug biefen brei ^abjlen erfehen roir, roeld)

grohen ©influh ber ©rab ber baulichen Augnü^ung beä

Bobeng auf beffen $reig augübt. Bon ben übrigen
©tabtfreifen erreichen begreiflicherroeife bie ber Altftabt
gunächft gelegenen Quartiere bie höchften Bobenroerte.
SRtt roenig Augnahmen geigt fich in ber §auptfad)e
überall bie Abftufung ber Bobenroerte bon innen nach

aujjen, alfo eine .Abflachung in Eongentrifchen kneifen.
Aug ben Sabeflen beg ©tatiftifchen 3ahtbuche2 bec

©tabt $üri<h 1917 geht roeiter herbor, bah in ben legten

groei Sahrgenten bie Bobenpreife für unbebauteg Sanb eine

ftar! finEenbe Senbeng aufroeifen. @o betrug
ber Surchfchnittgpreig für bauteifeg Sanb noch tn ben

Sahren 1904 big 1908 für ben Quabratmeter 28 jfr-i
in ben Sahren 1909 big 1913 nur noch 22 ffr., um

bann in ben folgenben fünf Sahren roeiter auf 21 fft
herabgufinEen. Siefeg ©inEen beg Bobenpreifeg ift eine

notroenbige ffolge beg ©tiüfianbeg ber BautätigEeit unb

beten fdjlethte Augficht in bie ^uEunft. $er ißreig be§

Bobeng richtet fich eben roie ber ißreig jeber anbern

SBare nach Angebot unb Aachfrage. Jpeute befteht W"

beffen roenig Aachfrage nach Baulanb. SJÎit bem Söieber»

erroachen ber BautätigEeit roirb aber groeifeHog auch bet

Bobenpreig fteigen. S)a gang allgemein ber Brei? be®

Bobeng mit ber Bergröjjerung einer ©tabt gunimmt,
haben bereits feit Sahrgehnten bie Bobenreformer biefet

348 Jllustr. schweiz. Handw.Zeitnng („Meisterblatt") Nr. 32

tritts des mit freiem Magnesiumchlorid angereicherten
Wassers erhöht wurde. Heute hält man ein Eins chlam-
men des Betons mit Magnesiumoxyd für das
beste Mittel, um dem Magnesiumchlorid den Zutritt zu
den Eisenteilen zu verschließen. Wesentlich ist und bleibt,
daß sowohl Betontragwerk, wie Steinholzmasse selbst,
einer möglichst langen Trocknung überlassen
bleiben. Dr. Grün empfiehlt einen wasserdichten Auftrag,
in Gestalt eines Asphaltanstriches auf den Beton vor
Aufbringen des Steinholzes, doch wird hierdurch ein
Gleiten der Steinholzmasse begünstigt. Hiergegen kann
mit einer Besandung abgeholfen werden, wie ich sie

mit Erfolg mehrfach ausführen ließ.- Von feiten des
Verbandes deutscher Steinholzfabrikanten wird bei Hohl-
stein- und Bimsbetondecken als Unterlage unter das
Steinholz eine mindestens 5 cm starke Betonschutzschicht,
nicht magerer als 1 : 3, gefordert. Einige Firmen for-
dern sogar über den Eiseneinlagen eine Deckung mit
Beton von nicht unter 8 em, allerdings unter Einrech-
nung des Konstruktionsbetons. Jedenfalls ist bei beab-

sichtigter Aufbringung von Linoleum die größte Vor-
ficht am Platze, während bei Wegfall desselben die Ge-
fahren erheblich geringer sind, wie übereinstimmend alle
Erfahrungen bestätigen.

vie voaenprekbiiaung
in <w StaM Zürich.

Das statistische Amt der Stadt Zürich hat sich in
seinem 29. Heft der „Statistik der Stadt Zürich" u. a.
auch mit der „Grundrentenbildung" befaßt, wobei es

aber ohne weiteres die Bodenwertbildung meint. Aus
dem den Steuerbehörden entliehenen Material leitete
es nach dessen statistischer Bearbeitung den durchaus
richtigen Satz, ab, „daß der städtische Bodenwert mit
der Baudichtigkeit zunimmt, daß aber innerhalb der
Gebiete mit gleicher Bauweise die örtliche Entfernung
vom Stadtzentrum und die landschaftliche Lage aus-
schlaggebend für die Wertbildung des Bodens werden."
Diese Feststellung deckt sich im wesentlichen mit den

Theorien unserer alten Sozialökonomen: Je größer der

Ertrag des Bodens, um so größer die Grundrente und
damit des Bodenwertes, der sich aus der Kapitalisierung
der Grundrente ergibt. Es soll nun im weitern weder
von Smith noch von Ricardo die Rede sein, sondern

ganz einfach das vom Statistischen Amte der Stadt
Zürich gesicherte und zusammengestellte Material der
Bodenpreise einer nähern Betrachtung unterzogen werden.

Zunächst sei einmal darauf hingewiesen, daß die

Bodenpreise in der Altstadt von denen in den übrigen
Stadtkreisen auffallend stark abweichen. So beträgt der
durchschnittliche Bodenwert bebauter Liegenschaften, der
sich als Unterschied zwischen Steuerwert und Versiche-

rungswert ergibt, in der Altstadt für den Quadrat-
meter 244 Fr., während er in den übrigen Stadt-
kreisen zwischen 38 und 8 Fr. schwankt. Daß in der

Allstadt ein Quadratmeter Bodenfläche so hoch zu stehen

kommt, ist durchaus nicht verwunderlich, wenn man
bedenkt, daß in letzter Zeit an der Bahnhofstraße für
den Quadratmeter bis zu 5000 Fr. bezahlt worden sind.
Solche Preise sind bei uns allerdings nur im engsten
Geschäftszentrum möglich, wo sich die Wohnhäuser in
die modernsten Geschäftsbauten verwandelt haben. Der
größte Ertrag einer Liegenschaft läßt sich eben nur im
Geschäftszentrum erreichen, wo die Grundfläche möglichst
stark ausgenützt wird. Schon in der Altstadt zeigt sich

deutlich der Unterschied zwischen Wohngrundstücken, Ge-
schäftshäusern und solchen gemischten Charakters. Die
höchsten Bodenpreise entfallen hier erwartungsgemäß

auf die neu angelegten Geschäftsviertel. So betrug
nach den Tabellen des Statistischen Amtes der durch-
schnittliche Bodenwert für den Quadratmeter im Jahre
1916 an der Bahnhofstraße 954 Fr., an der Schützen-
gaffe 839 Fr., Fraumünsterstraße 639 Fr., Linthescher-
gaffe 500 Fr., Schweizergaffe 445 Fr., Usteristraße400Fr.
In den engern, zum Teil noch mit altertümlichen
Häusern besetzten Gaffen, wo aber trotzdem ein reger
Verkehr herrscht, lassen sich immerhin noch Verhältnis-
mäßig hohe Bodenpreise erzielen. So betrug der durch-
schnittliche Bodenwert für den Quadratmeter an der

Marktgasse 570 Fr., am Münsterhof 550 Fr., Strehl-
gaffe 466 Fr., Storchengasse 400 Fr., Niederdorf 346

Franken. Auffallend klein ist dagegen der Bodenpreis
in den immer noch zentral gelegenen, aber engen und

verkehrsärmeren Straßen und Gassen wie Kirchgasse,
wo er nur noch 96 Fr. beträgt, oder Seilergraben 91 Fr.,
Oberdorf 80 Fr., Neumarkt 76 Fr., Untere Zäune 56

Franken. Ohne das Gebiet der Altstadt zu verlassen,
ersehen wir schon aus diesen wenigen Zahlen, daß weder
die Bodenteilung noch der Wert der Bauten für die

Bodenwertbildung ausschlaggebend ist, sondern die Ver-
kehrslage mit ihren wirtschaftlichen Vorzügen. Die

kleineren, soeben genannten Straßen und Gaffen bilden
hiesür ein lehrreiches Beispiel. Je entfernter und abge-

legener die Straßen von dem Verkehrszentrum sind,

um so mehr nimmt in der Regel der Bodenwert ab.

In der abseits liegenden Unteren Zäune, an der Neu-

stadtgaffe und an der Trittligaffe mit ihrem vorwiegenden
oder fast ausschließlichen Wohncharakter erreicht der

Boden nur noch einen geringen Bruchteil des Durch-
schnittswertes der Verkehrs- und Geschäftsstraßen.

Starke Abstufung erfahren ferner die Bodenwerte
durch die Bauzonen. Diese Bauzonen regeln be-

kanntlich die maximale Ausnützung des Baugeländes.
Ihre heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen finden
sich im „Kantonalen Baugesetz für Ortschaften mit
städtischen Verhältnissen" vom 23. April 1893 und in
den „Vorschriften für die offene Bebauung" vom 29.

September 1912. Auffallend ist nun, daß der Quadrat-
meterpreis im Gebiete der geschlossenen Bebauung durch-

schnittlich 70 Fr. beträgt^ während er gleich in der

offenen Bauzone I aus 25 Fr. sinkt und seinen Tief-
stand in der offenen Bauzone II mit 17 Fr. erreicht.
Nur schon aus diesen drei Zahlen ersehen wir, welch

großen Einfluß der Grad der baulichen Ausnützung des

Bodens auf dessen Preis ausübt. Von den übrigen
Stadtkreisen erreichen begreiflicherweise die der Altstadt
zunächst gelegenen Quartiere die höchsten Bodenwerte.
Mit wenig Ausnahmen zeigt sich in der Hauptsache
überall die Abstufung der Bodenwerte von innen nach

außen, also eine.Abflachung in konzentrischen Kreisen.

Aus den Tabellen des Statistischen Jahrbuches der

Stadt Zürich 1917 geht weiter hervor, daß in den letzten

zwei Jahrzenten die Bodenpreise für unbebautes Land eine

stark sinkende Tendenz aufweisen. So betrug
der Durchschnittspreis für baureifes Land noch in den

Jahren 1904 bis 1908 für den Quadratmeter 28 Fr.,
in den Jahren 1909 bis 1913 nur noch 22 Fr., um

dann in den folgenden fünf Jahren weiter auf 21 Fr.

herabzusinken. Dieses Sinken des Bodenpreises ist eine

notwendige Folge des Stillstandes der Bautätigkeit und

deren schlechte Aussicht in die Zukunft. Der Preis des

Bodens richtet sich eben wie der Preis jeder andern

Ware nach Angebot und Nachfrage. Heute besteht in-

dessen wenig Nachfrage nach Bauland. Mit dem Wieder-

erwachen der Bautätigkeit wird aber zweifellos auch der

Bodenpreis steigen. Da ganz allgemein der Preis des

Bodens mit der Vergrößerung einer Stadt zunimmt,
haben bereits seit Jahrzehnten die Bodenreformer dieser
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ficß in allen Stäbten geltenb madbenben ©rfd^etnung
entgegenzutreten tierfudjt. 2)aS Sbeal ber Sobenre»
former befleißt befanntlidß in ber Ueberfüljrung beS ge=

famten ©runbeS unb 33obenS in ben H3efig beS Staates.
Db bas jroecEma^ig fei unb ob fie ba§ je erreichen,
mag babingefteßt bleiben; ibre Söeftrebungen hatten
aber immerbin ben ©rfolg, baß größere ©täbte baju
übergegangen finb, in großem Umfange Soben zu erroerben,
um bamit menigftenS auf bie H3obenpreiSbilbung ein=
toirfen zu fönnen. ®aS ift aber ben meiften nict)t ge»
lungen. Hlucb bie ©tabt güricf) bat im Satire 1896
mit bem Htnfauf bon ©runb unb H3oben begonnen.
§eute befißt fie 28 % beS gefamten ©tabtgebieteS ; eine
nennenswerte SBeeinflußung ber H3obenpreife blieb aber
audb ibt berfagt. („SR." â- 3-")

JlHSStellungsweseii.
®ie ®recb§Ierei«2lttSfteÜan0 int ©ewerbemufeum

in SBafel, bie fidß toäbrenb ber Hßeffe eines befonberS
regen SßefudßeS erfreut, ift bis zum 11. 91 o o e m b e r
oerlängert roorben.

UmeMtdeies.
f ©(ßloffermeifter ^ermann »iircfjler in Hdtfietten

($üricb) ftarb nadb furzer fernerer Äranfbeit im Hilter
con 46 Qabren. ®er HSerfiorbene, ber überaus tüchtig
in feinem $acb roar, but ftcE) feit bielen iaßren liebe=
ooß ber Sntereffen beS ©eroerbeS angenommen.

f ©djretiiermdfter ©Duart» 2Rüßer in »Enzen
(Hlargau) ftarb am 27. Dftober im Hilter oon 62 fahren.

t ÎÉalermeifter S. 2>ürrmnüer in SSBoIbnfen (Suj.)
ift am 29. Dftober an ben folgen eines ^irnftblageS
geftorben.

f ©(ßloffermeifter Qean ineidjen in ^Rothenburg
(Sujern) ftarb am 30. Dftober nadb lunger Sfranfßeit im
Hilter oon 39 Qabren.

f Höagnermeifter 2ituS ©oIaötn«2Rurer in Hluglar
(©olotburn) ftarb am 1. 9looember im Hilter oon 61
Sabren.

t ftolzbilöbßtter fPbtlipp ©taffelbadi in finjern
ftarb am 4. 9looember im Hilter oon 63 Rubren. @r
mar ein befonberS audb in $ünftler= unb îfennerfreifen
febr gefchaßter |>oljbilbbauer.

t Dtalermeifter ©ottlieb ©abler in ©t. SKargretben
(®t. ©allen) ftarb am 4. Htooember infolge Unfalles im
Hilter oon 45 fahren.

t Stmmermeifter 9Rartin 23oellle*£>aSlau0er in
Sötitb 7 ftarb nadb langen Seiben am 5. Hlooember im
Hilter oon 58 Rubren.

©tblofe Hlnöelftngen (iüridß). ®urdß ben gilnfdbieb
oon ffräulein oon ©uljer SBartb mar baS ©dßtoß Hlnbel=
fingen oerfäuflicb unb rourbe ber ©emeinbe zum fßreife
oon 100,000 fyranfen angeboten. ®ie ©emeinbebebörben
batten bie Hlbfidbt, baS Schloß in einS3ezirfSgebäube
umzubauen. S3or einer SB och e lehnte aber bie ©emeinbe.
oerfammlung bei Stimmengleichheit mit ©tidbentfdbeib
oe§ fßräfibenten ben Stauf ab. 9tun bat Hllfreb S3aur
w $regnp bei ©enf, Bürger oon ©roßanbelfingen, ber
©emeinbe mitgeteilt, baß er zum Hlnbenfen an feine
Altern baS ©c|loß unb ben fßarf ber ©emeinbe zum
®ff«benf anbiete.

Literatur«
f^tieD^oflunft unb £>eimatfct)uß. Hluf bie ©ebenf.

toge ber Soten bin erfdßeint baS Hlooemberbeft beS

"Çeimatfdbug" als befonberS reic£) iHuftrierte griebf)of=

n um m er. ©in Hlrtifel oon Hlrdbiteft Hl. Hlamfeper
gilt ben oielgeftaltigen Problemen ber ffriebbof fünft.
®er ^eimatfcbug glaubt nicljt, baff allein mit ftraffen
Sieg lern enten baS fo ©timmungSlofe, feelifdb SSerlegenbe
ber mobernen ©räberfelber behoben roerben fann. @S

bebarf ernfter fünfiletifcber ©efinnung foroofß ber @dbaf=
fenben mie weiter HSolfSfreife, bamit mir roieber ®efamt=
anlagen, ©räber unb ©rabzeidfen erhalten, bie bem ein*
Zigen ©emütSroerte eines fJriebfjofeS angemeffen finb.
SBenn beftebenbe unb aufgelöfte fftiebböfe audb ben
Sebenben trieben bringen als eine Statte ber ©amm=
lung unb ber ©rbotung, ift erft ihr ganzer groecf er=
füßi unb bem fpeimatbilbe eine feiner tiefften färben
gefdjenft. ©in nod) menig bebanbelteS ®bema auS bem
gleiten Bereiche ftretft ber Hlrtifel oon Hlrdbiteft
iß. Htittmeper: @r bebanbelt baS Kolumbarium, ben
9taum für Hlfi^enurnen. ®em Hlrdjiteften ift ba eine

neuzeitliche unb wichtige Hlufgabe gefteüt, bie manntg.-
fadbe Söfungen zuläßt, aber großen fünftlerifdben ®aft
oerlangt, ßuo 3üuftrierung but bie 9tebaftion u. a.

einige intereffante projette oom 33aSler ^ïiebbof=2Bctt=
beroerb (1923) herangezogen, in ber Hlbfidbt, zum ©eben
unb HSergleichen anzuregen.

3)ie Dueße. S3ter ©rzäblungen oon @rnft@f(hmann
®ie Duelle, ®er alte ©tfjullebrer, f)m ©chuß, „H3leß".
288 Seiten, 8°=format, gebunben ißreiS 7 gr. —
H3erlag: irt. f)nftitut Dretl güßli, güridb.
©tnft ©fihmann, ber ficß mit feinen gemütoollen

Qugenbfchriften fcßneß befannt gemacht hat, überrafdbt
unS mit einem für gereifte Sefer beftimmten Sanbe ®e=

fdbidbten. @S finb H3olfSerzäblungen im beften ©inne
beS SBorteS, bie alle auf bem Sanbe oermurzelt finb.
intereffante Honflifte fommen barin zum HluStrag. ©ine
Duelle, bie ein ©chulbenbäuetlein in feinem ©emerbe
entbecft, gleitet ißm auf tragifche SBeife auS ben £>änben;
Beßrer unb ^abritant geraten aneinanber ; ein militär»
begeifterter SSurfcfje erlebt in ber 9Mrutenfcf)uIe allerlei
©nttüufdbungen. HBoßl am ftärfften roirb „H3leß" padfen,
baS ©dßidffal ber Ißrämienfub, bie ißrem alten Sauer
unb ber SHauenfeucße zum Dpfer faßt, ©infadbe, boben»

ftänbige Hunft liegt in btefem Suche. SB er ber grüb«

lerifdben, neroenzèrfafernben 9Jfanier oteler moberner

©rzöhler mübe ift, wirb (gerne zu
" btefer Sammlung
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sich in allen Städten geltend machenden Erscheinung
entgegenzutreten versucht. Das Ideal der Bodenre-
former besteht bekanntlich in der Ueberführung des ge-
samten Grundes und Bodens in den Besitz des Staates.
Ob das zweckmäßig sei und ob sie das je erreichen,
mag dahingestellt bleiben; ihre Bestrebungen hatten
aber immerhin den Erfolg, daß größere Städte dazu
übergegangen sind, in großem Umfange Boden zu erwerben,
um damit wenigstens auf die Bodenpreisbildung ein-
wirken zu können. Das ist aber den meisten nicht ge-
lungen. Auch die Stadt Zürich hat im Jahre 1896
mit dem Ankauf von Grund und Boden begonnen.
Heute besitzt sie 28 °/o des gesamten Stadtgebietes; eine
nennenswerte Beeinflußung der Bodenpreise blieb aber
auch ihr versagt. („N. Z. Z.")

Mîîtîllinigwnen.
Die Drechslerei-Ausstellung im Gewerbemuseum

in Basel, die sich während der Messe eines besonders
regen Besuches erfreut, ist bis zum 11. November
verlängert worden.

vmcbieàeî.
ch Schlossermeister Hermann Bürchler in Altstetten

(Zürich) starb nach kurzer schwerer Krankheit im Alter
von 46 Jahren. Der Verstorbene, der überaus tüchtig
in seinem Fach war, hat sich seit vielen Jahren liebe-
voll der Interessen des Gewerbes angenommen.

-s- Schreinermeister Eduard Müller in Bünzen
(Aargau) starb am 27. Oktober im Alter von 62 Jahren.

-j- Malermeister L. Dürrmüller in Wolhusen (Luz.)
ist am 29. Oktober an den Folgen eines Hirnschlages
gestorben.

-s- Schlossermeister Jean Jneichen in Rothenburg
(Luzern) starb am 30. Oktober nach langer Krankheit im
Alter von 39 Jahren.

Wagnermeister Titus Saladin-Murer in Nuglar
(Solothurn) starb am 1. November im Alter von 61
Jahren.

Holzbildhauer Philipp Staffelbach in Luzern
starb am 4. November im Alter von 63 Jahren. Er
war ein besonders auch in Künstler- und Kennerkreisen
sehr geschätzter Holzbildhauer.

-j- Malermeister Gottlieb Gubler in St. Margrethe«
(St. Gallen) starb am 4. November infolge Unfalles im
Alter von 45 Jahren.

-f Zimmermeister Marti« Voelkle-Haslanger in
Zürich 7 starb nach langen Leiden am 5. November im
Alter von 58 Jahren.

Schloß Andelfingen (Zürich). Durch den Hinschied
von Fräulein von Sulzer Warth war das Schloß Andel-
singen verkäuflich und wurde der Gemeinde zum Preise
von 100,000 Franken angeboten. Die Gemeindebehörden
hatten die Absicht, das Schloß in ein Bezirksgebäude
umzubauen. Vor einer Woche lehnte aber die Gemeinde-
Versammlung bei Stimmengleichheit mit Stichentscheid
des Präsidenten den Kauf ab. Nun hat Alfred Baur
m Pregny bei Genf, Bürger von Großandelfingen, der
Gemeinde mitgeteilt, daß er zum Andenken an seine
Eltern das Schloß und den Park der Gemeinde zum
Geschenk anbiete.

Literatur«
Friedhofkunst und Heimatschutz. Auf die Gedenk-

îuge der Toten hin erscheint das Novemberheft des
"Heimatschutz" als besonders reich illustrierte Fried h of-

nummer. Ein Artikel von Architekt A. Namseyer
gilt den vielgestaltigen Problemen der Friedhoskunst.
Der Heimatschutz glaubt nicht, daß allein mit straffen
Reglementen das so Stimmungslose, seelisch Verletzende
der modernen Gräberfelder behoben werden kann. Es
bedarf ernster künstlerischer Gesinnung sowohl der Schaf-
senden wie weiter Volkskreise, damit wir wieder Gesamt-
anlagen, Gräber und Grabzeichen erhalten, die dem ein-
zigen Gemütswerte eines Friedhofes angemessen sind.
Wenn bestehende und aufgelöste Friedhöfe auch i)en
Lebenden Frieden bringen als eine Stätte der Samm-
lung und der Erholung, ist erst ihr ganzer Zweck er-
füllt und dem Heimatbilde eine seiner tiefsten Farben
geschenkt. Ein noch wenig behandeltes Thema aus dem
gleichen Bereiche streift der Artikel von Architekt
R. Rittmeyer: Er behandelt das Kolumbarium, den
Raum für Aschenurnen. Dem Architekten ist da eine

neuzeitliche und wichtige Aufgabe gestellt, die mannig-
fache Lösungen zuläßt, aber großen künstlerischen Takt
verlangt. Zur Jllustrierung hat die Redaktion u. a.

einige interessante Projekte vom Basler Friedhof-Wett-
bewerb (1923) herangezogen, in der Absicht, zum Sehen
und Vergleichen anzuregen.

Die Quelle. Vier Erzählungen von Ernst Eschmann
Die Quelle, Der alte Schullehrer, Im Schuß, „Bleß".
288 Seiten, 8°-Format, gebunden Preis 7 Fr. —
Verlag: Art. Institut Orell Füßli, Zürich.
Ernst Eschmann, der sich mit seinen gemütvollen

Jugendschriften schnell bekannt gemacht hat, überrascht
uns mit einem für gereifte Leser bestimmten Bande Ge-
schichten. Es sind Volkserzählungen im besten Sinne
des Wortes, die alle auf dem Lande verwurzelt sind.
Interessante Konflikte kommen darin zum Austrag. Eine
Quelle, die ein Schuldenbäuerlein in seinem Gewerbe
entdeckt, gleitet ihm auf tragische Weise aus den Händen;
Lehrer und Fabrikant geraten aneinander; ein Militär-
begeisterter Bursche erlebt in der Rekrutenschule allerlei
Enttäuschungen. Wohl am stärksten wird „Bleß" packen,
das Schicksal der Prämienkuh. die ihrem alten Bauer
und der Klauenseuche zum Opfer fällt. Einfache, boden-

ständige Kunst liegt in diesem Buche. Wer der grüb-
lerischen, nervenzerfasernden Manier vieler moderner

Erzähler müde ist, wird (gerne zu dieser ^Sammlung
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